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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1973

Norm

KDV §62

StVO §60 Abs3

StVO §73 Abs1

Rechtssatz

Aus der Bestimmung des § 62 Abs 1 Z 2 KDV kann nicht geschlossen werden, daß die Anwendbarkeit der Vorschriften

des StVO über die Beleuchtung der im Straßenverkehr verwendeten Fahrzeuge auf von solchen gezogene Anhänger

ausgeschlossen wäre; diese Bestimmung regelt nur die Ausstattung eines Anhängers ohne Einbeziehung der

Beleuchtung bei Dunkelheit.
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